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Auszahlungsantrag von Zuwendungen f¿r Investitionen 
zum Schutz vor Schªden an landwirtschaftlichen 

Nutztierhaltungen durch ansªssige Wºlfe - Weidetierschutz

Unternehmensident Personenident

0 6 9 9 9

_____________________________________ 

_____________________________________ 
   _____________________________________

Name, Vorname: 

Straße, Hausnr.:  
PLZ, Wohnort:        

Telefonnummer:       _____________________________________
E-Mailadresse:  _____________________________________
Bankverbindung*: __________________________   ____________________    ____________________________

Posteingangsdatum:0 6 0 0 0

IBAN BIC Name der Bank
* Die Bankverbindung ist nur auszufüllen, wenn kein Gemeinsamer Antrag im Antragsjahr abgegeben wurde.

Mit Bescheid vom ___________ wurde mir eine Zuwendung 
im Rahmen des Weidetierschutzes bewilligt. Hiermit beantrage ich 
die Auszahlung in Höhe von insgesamt __________ Euro (netto).

Als Nachweis füge ich die Originalbelege mit Zahlungsnachweis bei und liste diese im 
Verwendungsnachweis auf. 

Ich bestätige, dass die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
zur Projektförderung eingehalten wurden und die vorstehenden 
und umseitigen Angaben im Verwendungsnachweis richtig sind.

Hiermit bestätige ich, dass im beigefügten Weidetagebuch alle erforderlichen Angaben 
zur Beweidung und zum Einsatz des über den Weidetierschutz geförderten 
Materials wahrheitsgemäß und vollständig enthalten sind und 
dieses als Verwendungsnachweis dient.

Allgemeine Erklärungen
• Jede Nichteinhaltung von Beihilfevoraussetzungen ist der zuständigen Behörde unter Angabe der

Gründe unverzüglich und im Falle höherer Gewalt und außergewöhnlicher Umstände innerhalb
von 15 Arbeitstagen nach dem Zeitpunkt, ab dem der Antragsteller dazu in der Lage ist, schriftlich
mitzuteilen.

• Ich versichere, dass ich/wir alle Verpflichtungen im gesamten Verpflichtungszeitraum, die sich
aus einem bereits bewilligten Zuwendungsantrag ergeben, einhalte. Ich versichere zudem, dass
ich auch alle Verpflichtungen einhalte, die sich aus einem eingereichten Zuwendungsantrag
ergeben, der bisher noch nicht bewilligt wurde.

• Bei automatisiert geführten Aufzeichnungen sind die von den zuständigen Stellen geforderten
Ausdrucke auf eigene Kosten zu erstellen.

• Ggf. bestehende Informations- und Publizitätsvorschriften gemäß Art. 13 I.V.m. Anhang III der
Verordnung (EU) Nr. 808/2014 sind einzuhalten. Einzelheiten sind in dem Merkblatt Informations- 
und Publizitätsvorschriften für Antragsteller für im Rahmen des Entwicklungsplans für den
ländlichen Raum des Landes Hessen 2014-2020 (EPL 2014-2020) geförderte Vorhaben
enthalten.



Folgende Anlagen füge ich meinem Antrag bei:
Weidetagebuch 
(genaue Aufzeichnung an welchen Tagen wie viele Tiere welchen Schlag beweidet haben und ob 
das geförderte Zaunmaterial eingesetzt wurde)

Verwendungsnachweis inkl. Sachbericht und Einzelbelege 
(Originalbelege, Quittungen, Überweisungs- bzw. Buchungsbelege (Kontoauszüge) )

__________________________________________________________________________________________
Ort, Datum              Unterschrift

• Alle Angaben sind subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des §264 des Strafgesetzbuches in
Verbindung mit §2 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen
(Subventionsgesetz) vom 29. Juli 1976 (BGBI. I, S. 2037). Ich bin nach §3 Abs. 1 des
Subventionsgesetzes verpflichtet, der zuständigen Behörde unverzüglich alle Tatsachen
mitzuteilen, die Auswirkungen auf die Bewilligung, die Gewährung, die Weitergewährung, die
Inanspruchnahme oder das Belassen der Beihilfezahlungen haben oder ihr entgegenstehen oder
für die Rückforderung der Leistungen erheblich sind. Falsche, unvollständige oder unterlassene
Angaben können zur Strafverfolgung führen und die Kosten für Kontrollmaßnahmen können mir
auch auferlegt werden. Die zuständige Behörde ist verpflichtet, Tatsachen, die den Verdacht eines
Subventionsbetruges begründen, der Strafverfolgungsbehörde mitzuteilen.

• Über mein Unternehmen wurde zum Zeitpunkt der Antragstellung weder die Gesamtvollstreckung
oder ein Insolvenzverfahren eröffnet, noch befindet sich mein Unternehmen in Auflösung nach 41
Satz 1 oder 6 Abs. 3 Satz 1 des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. Juli 1991
(BGBI. I, S. 141), noch habe ich die Gesamtvollstreckung oder ein Insolvenzverfahren beantragt.

• Mir ist bekannt, dass für die Bearbeitung der Abtretung bei der EU-Zahlstelle gem. Nr. 38 Anlage
1 zur Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt,
Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (VwKost-MUKLV) Gebühren entstehen. Die
Gebühr beträgt bei Abtretungsbeträgen unter 1.000 Euro 50,00 Euro, bei Abtretungsbeträgen ab
1.000 Euro jeweils 100,00 Euro.

• Mir ist bekannt, dass ich durch meine Unterschrift mit der zuständigen Behörde die Vereinbarung
treffe, dass im Falle einer Abtretung meine Ansprüche aus der Antragstellung dieses spätestens
einen Monat vor Zahlung der zuständigen Behörde mitgeteilt wird. Spätere Abtretungen werden
ausgeschlossen 8§399 BGB). Ich bin damit einverstanden, dass im Falle einer von mir
vorgenommenen Abtretung die zuständige Bewilligungsbehörde die fragliche Forderung mit
befreiender Wirkung bei einer geeigneten Stelle (vgl. §§372 ff. BGB in Verbindung mit der
Hinterlegungsordnung) auf Kosten des tatsächlich Berechtigten hinterlegen kann, wenn Zweifel an
der rechtlichen Wirksamkeit der vorgenommenen Abtretungserklärung bestehen bzw. entstanden
sind. Das gleiche gilt bei Streitigkeiten über die Rechtmäßigkeit von Pfändungen oder sonstigen
Vollstreckungsmaßnahmen gegen meine Ansprüche aus der Antragstellung.

• Ich bin damit einverstanden, dass zum Zwecke der Transparenz in geeigneter Form mein Name
sowie Angaben über die Förderung und über die Höhe des Zuschusses veröffentlicht werden
können.
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Verwendungsnachweis 
– Für jede Maßnahme bitte separat ausfüllen, Originalrechnungen und Kontoauszüge sind beizufügen –

Zahlungsempfänger: 

_______________________________________________________________________________________ 
(Betrieb - Name, Vorname) 

Bitte geben Sie alle Positionen der Rechnung/en an für die Sie einen Zuschuss beantragen. 

Achtung! Nicht zuschussfähig sind: Skonti, Verbrauchsgüter sowie Rechnungspositionen, welche nicht 

Bestandteil des ausgewählten Angebots des Bewilligungsantrags waren. 

Rechnungs-
nummer 

Auftrags-
datum 

Rechnungs-
datum 

Bezeichnung der Position auf der 
Rechnung 

Positionsnr. 
auf der 

Rechnung 

Netto-
kosten 

Brutto-
kosten 

Summe: 

Ohne vollständige Angaben auf dem Verwendungsnachweis kann eine Auszahlung nicht vor-
genommen werden. 

Präventionsmaßnahmen
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A. Durch die oben genannten Investitionen habe ich eine Verbesserung des
Schutzes meiner Nutztiere vor ansässigen Wölfen für  meinen Betrieb erzielt:

Erwerb und Installation wolfsabweisender, über den Grundschutz hinausgehender 
Schutzzäune

Erwerb und Installation wolfsabweisender Einrichtungen, die auf digitaler Technik beruhen

Nachrüstung vorhandener Zäune über den Grundschutz hinaus 

Ausrüstungsgegenstände für über den Grundschutz hinausgehender wolfsabweisender 
Schutzzäune (z.B. Stromgeräte) 

Errichtung und Nachrüstung von Untergrabschutz

Einrichtung und Nachrüstung von Nachtpferchen

Präventionsmaßnahmen

Sachbericht als Bestandteil des Verwendungsnachweises 
(vom Antragsteller auszufüllen) 

Darstellung der durchgeführten Arbeiten oder Aufgaben, ihres Erfolges und ihrer Auswirkungen. Die gesamte geförderte 
Tätigkeit oder Maßnahme sowie die gesamten Ausgaben und deren Deckung sind darzulegen. Tätigkeits- oder 
Geschäftsberichte und dergleichen sowie Berichte etwa beteiligter technischer Dienststellen sind dem Verwendungsnachweis 
beizufügen. 

Antragsteller: _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Titel des Programms:  Weidetierschutz 

Kurzbeschreibung der Maßnahme - wie im Bewilligungsbescheid aufgeführt - bitte 
ankreuzen:
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B. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung haben sich folgende Abweichungen /
Problemstellungen ergeben:

C. Sonstige Angaben zu der Maßnahme, insbesondere Begründung bei
Planabweichungen

Ich erkläre, dass die oben genannte Maßnahme erfolgreich in 
meinem Betrieb eingesetzt wird. Das beabsichtigte Förderziel wurde erreicht. 

Mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, die geförderten Maßnahmen für die Dauer 
der einzelnen Zweckbindungsfristen (5 Jahre bzw. 7 Jahre ab Tag der 
Inaugenscheinnahme durch die Prüfinstanz) zweckentsprechend einzusetzen.

Hiermit wird bestätigt, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und 
sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und 
Belegen übereinstimmen. 

(Ort, Datum) (rechtsverbindliche Unterschrift)

Präventionsmaßnahmen
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§ 44 LHO
Anlage 2

1 

(zu Nr. 5.1 zu § 44 LHO) 

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) 

Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) i. S. des § 36 
des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG) sowie notwendige 
Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, 
soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

Inhaltsübersicht 

1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung ......................................................................................... 1

2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung ............................................ 2

3 Vergabe und Abwicklung von Aufträgen .................................................................................................... 3

4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände.............................................................. 4

5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers ..................................................................................... 5

6 Nachweis der Verwendung ........................................................................................................................ 5

7 Prüfung der Verwendung ........................................................................................................................... 6

8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung .................................................................................................... 7

1 

1.1 

1.2 

Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten 
Zwecks verwendet werden. Sie ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 

Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen 
(insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des 
Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle mit dem 
Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. Der 
Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die
einzelnen Ausgabenansätze dürfen um bis zu 50 Prozent
überschritten werden, soweit die Überschreitung durch entsprechende 
Einsparungen bei anderen Einzelansätzen ausgeglichen werden kann. 
Beruht die Überschreitung eines Ausgabeansatzes auf behördlichen
Bedingungen oder Auflagen, insbesondere im Rahmen des baurechtlichen 
Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses des 



§ 44 LHO
Anlage 2
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Finanzierungsplans auch weitergehende Abweichungen zulässig. Die Sätze 2 bis 
4 finden bei Festbetragsfinanzierung keine Anwendung. 

1.3 Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche 
Verwaltungsausgaben geleistet werden, darf der Zuwendungsempfänger seine 
in dem Projekt unmittelbar Beschäftigten finanziell nicht besser stellen als 
vergleichbare Landesbedienstete, wenn 

- die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der
Gesamtbetrag der Zuwendung mehr als 50.000 Euro beträgt und

- die Gesamtausgaben (nicht projektbezogen) des Zuwendungsempfängers
überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten werden.

1.4 

1.4.1 

1.4.2 

1.5 

1.6 

1.7 

2 

Höhere Entgelte als nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Landes 
Hessen (TV-H) sowie sonstige über- oder außertarifliche Entgelte dürfen nicht 
gewährt werden. 

Ist der Zuwendungsempfänger an den TVöD oder den TV-L gebunden, kann die 
Bewilligungsbehörde den TVöD bzw. den TV-L alternativ zum TV-H als Maßstab 
vorsehen.  

Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie 
innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt 
wird, sofern nicht Teilbeträge zu festen Terminen zugelassen sind. Bei 
Baumaßnahmen ist der Baufortschritt zu berücksichtigen. Die Anforderung
jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs 
erforderlichen Angaben enthalten. Im Übrigen dürfen die Zuwendungen wie 
folgt in Anspruch genommen werden: 

bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen 
Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und 
sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers, 

bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgegebenen eigenen und sonstigen 
Mittel des Zuwendungsempfängers verbraucht sind. 

Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, 
wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist. 

Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder bewirkt 
werden, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände 
gerechtfertigt ist. 

Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abgetreten noch 
verpfändet werden.

Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan 
veranschlagten Gesamtausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die 
Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die 
Zuwendung 

2.1 
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2.1.2

2.3 

3 

3.1 

bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen 
anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen 
und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers, 

bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in 
Betracht kommenden Betrag. 

Dies gilt (mit Ausnahme der V ollfinanzierung) nur, wenn sich die 
Gesamtaus-gaben oder die Deckungsmittel um mehr als 500 Euro ändern. 

Von der Kürzung der Zuwendung kann abgesehen werden, wenn 
die Ermäßigung der Gesamtausgaben im unmittelbaren 
Zusammenhang mit weggefallenen Drittmitteln steht und der 
Zuwendungsempfänger den Wegfall nicht zu vertreten hat.

Ermäßigen sich bei Festbetragsfinanzierung die zuwendungsfähigen 
Ausgaben auf einen Betrag unterhalb der bewilligten Zuwendung, 
ermäßigt sich die Zuwendung auf die Höhe der tatsächlichen 
zuwendungsfähigen Ausgaben. 

Vergabe und Abwicklung von Aufträgen 

Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen 
der Gesamtbetrag der Zuwendung mehr als 100.000 Euro beträgt, sind 
bei der Vergabe von Aufträgen Tz. 2.1, 2.2 und 2.5 des Gemeinsamen 
Runderlasses zum öffentlichen Auftragswesen (Vergabeerlass) vom 10. 
August 2021 (StAnz. S. 1091) in der jeweils geltenden Fassung und die 
§§ 12 und 13 des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes vom 12. 
Juli 2021 (GVBl. S. 338) in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

Bei einem schweren Verstoß gegen das geltende oder auferlegte 
Vergaberecht wird der Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise 
widerrufen und die Zuwendung gekürzt. Bei einem sonstigen 
V erstoß gegen das geltende bzw. auferlegte V ergaberecht wird der 
Zuwendungsbescheid grundsätzlich teilweise widerrufen. Vor einer 
(anteiligen) Rückforderung des Zuwendungsbetrages sind Interessen 
des Zuwendungsempfängers und der öffentlichen Hand 
gegeneinander abzuwägen, wobei das öffentliche Interesse im 
Regelfall überwiegt. 

2.1.1

2.2
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Als schwere Verstöße kommen insbesondere folgende Tatbestände in Betracht: 

- Auftragsvergabe ohne eine vorgeschriebene öffentliche Ausschreibung oder
öffentlichen Teilnahmewettbewerb,

- unzulässige Beschränkung des Wettbewerbs,

- Bevorzugung des Angebots eines ortsansässigen Bieters gegenüber dem
wirtschaftlichsten Angebot,

- Ausscheiden des wirtschaftlichsten Angebots

 aus sonstigen vergabefremden Erwägungen,

 durch nachträgliche Preisverhandlungen oder Änderungen der
Vergabeunterlagen,

 durch nachträgliche Herausnahme von Leistungen aus den Angeboten,

 durch Zulassung eines Angebots, das auszuschließen gewesen wäre,

- Ausscheiden oder teilweises Ausscheiden des wirtschaftlichsten Angebots
durch nachträgliche Losaufteilung,

- Freihändige Vergabe, Verhandlungsvergabe oder Verhandlungsverfahren,
ohne dass dies vergaberechtlich zulässig gewesen wäre.

3.2 Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers als Auftraggeber 

- nach § 99 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), den Abschnitt
2 des Teils A der VOB (VOB/A-EU) beziehungsweise die Vergabeverordnung
(VgV), oder

- nach § 100 GWB, die Sektorenverordnung (SektVO)

3.3 

4 

4.1 

anzuwenden oder andere Vergabebestimmungen einzuhalten, sind zu be-
achten.

Bei Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte ist, wenn 
der Zuwendungsempfänger nicht unter § 99 Nr. 1-3 GWB und die
Beschaffung nicht in den Katalog des § 99 Nr. 4 GWB fällt, das 
Vergaberecht nach Nr. 3.1. anzuwenden. 

Zuwendungsempfänger können im Rahmen der Vergabe von 
Planungsaufgaben für Baumaßnahmen einen Planungswettbewerb 
durchführen. Dabei sind die Regelungen der Richtlinie für 
Planungswettbewerbe (RPW) zu beachten. 

Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 

Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben 
oder hergestellt werden, sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und 
sorgfältig zu behandeln. Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor 
Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht 
verfügen. 

HT38853
Hervorheben
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4.2 

5 

Der Zuwendungsempfänger hat Gegenstände, deren Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten ohne Umsatzsteuer einen Betrag von 800
Euro überschreiten, zu inventarisieren. Bei Zuwendungsempfängern, die 
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, gehört die Umsatzsteuer zu 
den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Soweit aus besonderen 
Gründen das Land Eigentümer ist oder wird, sind die Gegenstände in dem 
Inventar besonders zu kennzeichnen. 

Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der 
Bewilligungsbehörde anzuzeigen, wenn 

6 

6.1 

6.2 

− sich nach Vorlage des Finanzierungsplans eine Ermäßigung der
Gesamtausgaben (ohne Ausgaben für Aufträge und Projektförderung
durch Dritte) um mehr als 7,5 Prozent oder mehr als 10.000 Euro ergibt,

− er nach Vorlage des Finanzierungsplans weitere Zuwendungen bei
anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält,

− der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der
Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,

− sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der
bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,

− die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach
Auszahlung verbraucht werden können,

− zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht
mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht
mehr benötigt werden,

− ein Insolvenzverfahren gegen ihn beantragt oder eröffnet wird.

Nachweis der Verwendung 

Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten 
nach Durchführung des Vorhabens, spätestens jedoch mit Ablauf des 
sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats der 
Bewilligungsbehörde oder der sonst benannten Stelle nachzuweisen 
(Verwendungsnachweis), sofern nicht im Zuwendungsbescheid eine kürzere 
Frist bestimmt ist. Ist der Zuwendungszweck nicht bis zum Ablauf des 
Haushaltsjahres erfüllt, ist binnen vier Monaten nach Ablauf des 
Haushaltsjahres über die in diesem Jahr erhaltenen Beträge ein 
Zwischennachweis zu führen.  

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem 
zahlenmäßigen Nachweis. 

In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte 
Ergebnis darzustellen und den vorgegebenen Zielen gegenüberzustellen. Dabei 
ist auf die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises einzugehen. 
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6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

Dem Sachbericht sind die Berichte der von dem 
Zuwendungsempfänger beteiligten technischen Dienststellen beizufügen. 

In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher 
Folge und voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des 
Finanzierungsplans auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem 
Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, 
Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Aus dem Nachweis 
müssen Tag, Empfänger/Einzahler sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung 
ersichtlich sein. Soweit der Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum 
Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes hat, dürfen nur die 
Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden. 

Mit dem Nachweis sind Kopien der Originalbelege (Einnahme- und
Ausgabebelege) über die Einzelzahlungen und der Verträge über die
Vergabe von Aufträgen vorzulegen, soweit die Bewilligungsbehörde hierauf 
nicht verzichtet hat. 

Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen 
enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund 
und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den 
Ver-wendungszweck. 

Sofern ein einfacher Verwendungsnachweis zugelassen ist, besteht dieser aus 
dem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis ohne Vorlage von 
Belegen, in dem Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung des 
Finanzierungsplans summarisch zusammenzustellen sind. 

Der Zwischennachweis (Nr. 6.1 Satz 2) ist wie der einfache 
Verwendungs-nachweis zu führen. 

Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig 
waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben 
mit den Büchern und Belegen übereinstimmen. 

Der Zuwendungsempfänger hat die Originalbelege (Einnahme- und 
Ausgabebelege), die Verträge über die Vergabe von Aufträgen und alle sonst 
mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen fünf Jahre nach
Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach 
steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere 
Aufbewahrungsfrist bestimmt ist.  Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder 
Datenträger verwendet werden. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren 
muss den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff (GoBD) oder einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein 
zugelassenen Regelung entsprechen.

Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 
Mittel an Dritte weiterleiten, muss er die Weitergabe davon abhängig 
machen, dass die empfangenen Stellen ihm gegenüber Zwischen- und 
Verwendungsnachweise nach Nr. 6.1 bis 6.8 erbringen. Diese Nachweise sind 
dem Verwendungsnachweis nach Nr. 6.1 beizufügen.
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Prüfung der Verwendung 

Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und 
sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der 
Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte 
prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen 
Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. In den 
Fällen der Nr. 6.9 sind diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem Dritten 
gegenüber auszubedingen.

Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von 
dieser der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter 
Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen. 

Die Prüfungsrechte des Rechnungshofs aus § 84 sind einzuräumen. 

Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

Die Zuwendung ist unverzüglich zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid 
nach Verwaltungsverfahrensrecht (§§ 48, 49, 49a HVwVfG) oder anderen 
Rechtsvorschriften unwirksam oder mit Wirkung für die Vergangenheit 
zurückgenommen oder widerrufen wird.

Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn 

eine auflösende Bedingung eingetreten ist, 

die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden 
ist, 

die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet 
wird. 

Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, 
soweit der Zuwendungsempfänger 

die Zuwendung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung für fällige 
Zahlungen verwendet oder 

Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere 
den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie 
Mitteilungspflichten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 

Der Erstattungsanspruch ist mit seiner Entstehung fällig und von diesem Zeit-
punkt an mit fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 
247 BGB jährlich zu verzinsen. 
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§ 44 LHO
Anlage 2

8

8.5 Werden Zuwendungen nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung 
zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird der 
Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, sind regelmäßig 
für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung 
ebenfalls Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verlangen. Entsprechendes
gilt, soweit eine Zuwendung in Anspruch genommen wird, obwohl andere 
Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen sind. 
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